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INSTITUT  DER  W1tТSСлAFTSPRОFER  

Eingabe zum Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Entlastung 
insbesondere  der  mittelständischen Wirtschaft  von  Bürokratie (Zweites  
В  ii  rokratieentlastu ngsgesetz)  

Sehr geehrte Frau  Dr.  Kolimanri, 

wir nehmen Bezug auf  den am 09.07.2016  veräffentlichten Referentenentwurf 
eines Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes.  Es  ist zu begrüßen, dass insbe-
sondere  der  Mittelstand durch  die  geplanten Maßnahmen  von  Bürokratie entlas-
tet werden soll. 

Durch  die  Anderung  des  §  147 AO  soll geregelt werden, dass  die  steuerliche 
Aufbewahrungsfrist  fir  Lieferscheine,  die  keine Buchungsbelege sind, bei emp-
fangenen Lieferscheinen  mit  Erhalt  der  Rechnung  und  bei abgesandten Liefer-
scheinen  mit  Versand  der  Rechnung endet. Damit  die  geplante Verkürzung  der  
Aufbewahrungsfrist für solche Lieferscheine  fir die  Untemehmenspraxis entlas-
tende Wirkung entfalten kann, sollte  die  Maßnahme durch eine entsprechende 
handelsrechtliche Regelung flankiert werden. Zudem erscheint  es  sinnvoll, für 
handelsrechtliche  und  steuerrechtliche Zwecke  die  gleichen Voraussetzungen  
fir  eine verkürzte Aufbewahrungsfrist zu schaffen.  

Die  Regelung sollte so ausgestaltet werden, dass  die  Unternehmen sowohl für 
handelsrechtliche als auch steuerrechtliche Zwecke hinreichend rechtssicher 
zwischen aufbewahrungspflichtigen und nicht aufbewahrungspflichtigen Liefer-
scheinen unterscheiden können. Rechtsunsicherheiten führen dazu, dass  der  
gewünschte Entlastungseffekt nicht erreicht wird, da  die  Unternehmen  in  Zwei- 
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selte  212  zum Schгeibeп vom  8  Juli  2016 an  das 8uпdesministeгlum  fir  Wirtschaft  und  Energie 

felsfägen  die  betreffenden Lieferscheine aus Vorsichtsgründen aufbewahren 
werden. 

Wr wären sehr dankbar, wenn unsere Vоrschläge berücksichtigt werden und 
stehen jederzeit gern für vertiefende Gespräche zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr.  Keim 	 Rindermann, RA St6 
Fachleiterin steuern und Recht 
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